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Präambel 
 
Der Übergang von der Schule in den Beruf ist ein gravierender Einschnitt in der Bio-
grafie junger Menschen und für zahlreiche Jugendliche nicht ohne Unterstützung zu 
bewältigen. Die demografische Entwicklung bedingt in den kommenden Jahren im 
Regionalverband Saarbrücken einen starken Rückgang an Schulabgänger/innen. Die 
daraus resultierende verbesserte Angebots-Nachfrage-Relation zwischen Ausbil-
dungsplätzen und Bewerber/innen führt jedoch nicht automatisch zu einer höheren 
direkten Einmündungsquote in den Beruf. Dagegen ist nach wie vor mit einem dem 
Fachkräftebedarf nicht entsprechenden Anteil Jugendlicher zu rechnen, deren beruf-
liche und gesellschaftliche Integration hoch risikobehaftet ist. 
 
Diese Jugendlichen münden entweder in mehr oder minder passende Übergangs-
maßnahmen ein oder gehen schlimmstenfalls ganz verloren. Viele von ihnen starten 
im Übergangssystem „Maßnahmekarrieren“ und verbleiben dauerhaft ohne Berufs-
abschluss. Derzeit haben saarlandweit rd. 5000 junge Erwachsene keine abge-
schlossene Berufsausbildung. 
Für die berufliche Eingliederung Jugendlicher unter 25 Jahren sind seit Inkrafttreten 
des SGB II im Wesentlichen drei Akteure zuständig: Die Agentur für Arbeit, das Job-
center und der Jugendhilfeträger gemäß § 13 KJHG.  
Um möglichst alle Jugendlichen zu einem Schul- und Berufsabschluss zu führen, 
wurde Anfang 2014 die Jugendberufsagentur Saarbrücken eröffnet, als kooperative 
Einrichtung des Regionalverbandes Saarbrücken, des Jobcenters im Regionalver-
band und der Agentur für Arbeit Saarland. Die Jugendberufsagentur führt in der Ha-
fenstraße 18 in Saarbrücken die Angebote der drei Rechtskreise am Übergang Schu-
le-Beruf erstmals unter einem Dach zusammen. 
 
Die Jugendhilfe des Regionalverbandes setzt als Kooperationspartnerin dabei auf 
bewährte Instrumente der aufsuchenden Jugendberufshilfe, wie sie die beiden Pro-
jekte  „Kompetenzagentur“ (ZBB gGmbH) und „Die 2. Chance-Schulverweigerung“ 
(Diakonisches Werk) angeboten haben. Beide Projekte wurden aus der Jugendhilfe 
kofinanziert. Betrachtet man die dort betreuten Jugendlichen näher, werden auch die 
Schnittmengen zu den Zielgruppen der anderen Rechtskreise deutlich: 
Mehr als 70% der von der „2. Chance“ betreuten jugendlichen Schulverweiger/innen 
leben in SGB II-Bedarfsgemeinschaften, bei den von der „Kompetenzagentur“ be-
treuten Jugendlichen lag der Anteil bei mehr als 40%. 42% der Jugendlichen im Pro-
jekt  „2. Chance“ und 48% der Jugendlichen im Projekt „Kompetenzagentur“ haben 
einen Migrationshintergrund. 
 
Sowohl für die „Kompetenzagentur“ als auch für „Die zweite Chance-Schulver-
weigerung“ entfiel Mitte 2014 die ESF-Förderung.  
Durch die anschließende vollständige Einbindung der Fachkompetenz beider Projek-
te in die Jugendberufsagentur soll ein umfassendes Angebot der Jugendberufshilfe 
unter Einbeziehung der bisherigen Erfahrungen entwickelt werden. Präsenz des Trä-
gerpersonals in der zentralen Anlaufstelle der Jugendberufsagentur, aufsuchende 
Beratungsangebote und die Möglichkeit der Beratung in einer neutralen Stelle au-
ßerhalb des Agenturgebäudes sollen für die Jugendlichen Brüche im individuellen 
Integrationsprozess weitestgehend vermeiden, ihre Chancen auf Bildungsteilhabe 
erhöhen und ihnen damit die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe gewährleis-
ten. 
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§ 1 Trägerschaft  

Im Rahmen der Jugendberufsagentur Saarbrücken ist das Zentrum für Bildung und 
Beruf Saar gGmbH, Ernst-Abbe-Straße 10, 66115 Saarbrücken einer der beiden 
Träger der Jugendberufshilfe. 
 
 
§ 2 Ziele der Jugendberufshilfe im Rahmen der Jugendberufsagentur 

Saarbrücken 

(1) Die Jugendberufshilfe soll in enger Zusammenarbeit mit den Partnern Jobcen-
ter im Regionalverband Saarbrücken und Agentur für Arbeit Saarbrücken dazu 
beitragen, Jugendliche unter 25 Jahren auf dem Weg von der Schule ins Be-
rufsleben wirksam zu unterstützen.  

 
(2) Durch individuelle sozialpädagogische Hilfen sollen Jugendliche bezüglich  

ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung, ihrer Eingliederung in die Ar-
beitswelt und ihrer sozialen Integration nachhaltig gefördert werden. 

 
(3) Durch die Einbeziehung aller erforderlichen Hilfsangebote der beteiligten Ak-

teure der verschiedenen Rechtskreise und ein mit den Partnern gemeinsam 
abgestimmtes Schnittstellenkonzept soll vermieden werden, dass Jugendliche 
auf dem Weg in den Beruf zwischen den Institutionen verloren gehen. 

 
(4) Die Verbindung von Präsenz der Träger in der Jugendberufsagentur selbst, 

aufsuchenden Anteilen der Jugendberatung und einer zusätzlichen neutralen 
Anlaufstelle außerhalb des Agenturgebäudes sollen möglichst alle Jugendli-
chen am Übergang Schule-Beruf im Regionalverband Saarbrücken erreicht 
werden, die zum Abbau individueller Hemmnisse Bedarf an unterstützender 
Begleitung und Beratung haben. 

 
(5) Durch die Kooperation mit Jobcenter und Arbeitsagentur soll eine Bündelung 

der Ressourcen der Rechtskreise SGB II, III und VIII erreicht werden, die kur-
ze Wege und bedarfsgerechte Hilfeplanungen ermöglicht. 

 
(6) Die Bedarfe Jugendlicher mit Migrationshintergrund sollen in geeigneter Form 

berücksichtigt werden. 
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§ 3 Aufgaben der Jugendberufshilfe im Rahmen der Jugendberufsagentur 

1. Rechtskreisübergreifende Beratung und Bedarfsklärung 

Der Träger hat die Aufgabe, in der zentralen Anlaufstelle in der Hafenstraße Ju-
gendliche rechtskreisübergreifend zu beraten und mögliche Interventions- und 
Förderbedarfe zu ermitteln. Während der Öffnungszeiten der Jugendberufsagen-
tur ist die Präsenz mindestens einer Fachkraft des Trägers zu gewährleisten. Ju-
gendliche, die im Anschluss an die Bedarfsklärung zu weiteren Stellen in der Ju-
gendberufsagentur weitergeleitet werden  müssen, werden wenn nötig durch das 
Trägerpersonal begleitet. Es erfolgt bei Bedarf und mit Zustimmung des /der Ju-
gendlichen ein Austausch mit den Kolleg/innen der übrigen Rechtskreise im Sinne 
einer abgestimmten Maßnahmeplanung. 
Darüber hinaus hält der Träger in einer neutralen Anlaufstelle außerhalb des 
Agenturgebäudes ein niedrigschwelliges Beratungs- und Begleitungsangebot be-
reit. 
 
 
2. Aufsuchende Arbeit 

Der Träger leistet aufsuchende Arbeit in den Schulen des Regionalverbandes. 
Hierbei liegt ein Schwerpunkt für die Mitarbeiter/innen des ZBB auf den berufsbil-
denden Schulen. In Abstimmung mit den Schulleitungen, der/dem zuständigen 
Berufsberater/in, der Schulsozialarbeit und weiterer an der Schule tätiger sozial-
pädagogischer Fachkräfte stellt der Träger das Angebot der Jugendberufsagentur 
an allen Schulen vor. Die aufsuchende Arbeit in den Förderschulen erfolgt in ge-
meinsamer Abstimmung zwischen Trägern und Jugendamt. 
Bis zum 31.07. jeden Jahres legen Jugendamt und Träger gemeinsam schriftlich 
für das folgende Schuljahr fest, an welchen Schulen bevorzugt Präsenzzeiten an-
geboten werden sollen.  
Der Träger entwickelt darüber hinaus gemeinsam mit dem Jugendamt Konzepte 
zur aufsuchenden Arbeit insbesondere in Jugendzentren und Einrichtungen, die 
mit jugendlichen und heranwachsenden Delinquenten arbeiten sowie in Migran-
tenselbstorganisationen (hier als Angebot für Jugendliche und Eltern). 
 
 
3. Coaching und Case-Management 

Der Träger erfüllt in der Arbeit mit den jungen Menschen am Übergang Schule-
Beruf eine Lotsenfunktion. Stellt sich im Laufe der Bedarfsklärung die Notwendig-
keit einer intensiveren Betreuung dar, werden Jugendliche durch den Träger ins 
Case-Management mit individueller Hilfeplanerstellung aufgenommen. Bei gleich-
zeitiger Hilfegewährung aus den anderen Rechtskreisen erfolgt eine entspre-
chende Abstimmung gemäß der Schnittstellenvereinbarungen zwischen den 
Partnern Agentur, Jobcenter und Jugendamt (Anlagen zum Kooperationsvertrag 
zur Jugendberufsagentur). 
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4. Kooperative Krisenintervention und Schnittstellenmanagement 

Bei gleichzeitiger Leistungsgewährung und / oder der Notwendigkeit, weitere 
Rechtskreise in die Hilfeplanung einzubeziehen, sucht das Trägerpersonal mit 
Einverständnis des / der Jugendlichen bzw. der Erziehungsberechtigten die Ab-
stimmung mit den Partnern Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter. Näheres regeln 
entsprechende Schnittstellenvereinbarungen zwischen den Rechtskreisen, die als 
Anlagen zum Kooperationsvertrag zur Jugendberufsagentur beschlossen wurden. 
Darüber hinaus finden regelmäßige Austauschtreffen des Trägerpersonals ge-
meinsam mit dem Personal der Eingangszone der Jugendberufsagentur statt, um 
Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit zu optimieren.  
 

 

5. Netzwerkarbeit   

Der Träger arbeitet zusammen mit den Partnern Agentur für Arbeit und Jobcenter 
an der Implementierung eines Netzwerks der Akteure am Übergang Schule-Beruf. 
Neben den unmittelbar in der Jugendberufsagentur kooperierenden Institutionen 
sollen in dieses Netzwerk weitere freie Träger, (Aus-) Bildungsinstitutionen, Mini-
sterien, Kammern und Elternvereine einbezogen werden. Gemeinsam mit den 
Netzwerkakteuren soll eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur am Übergang 
Schule-Beruf weiter entwickelt werden. 
 
 
6. Regionale Schwerpunktsetzung   

Vom vereinbarten Personalbestand leistet der Träger im Umfang einer Vollzeit-
stelle (100%) sowohl aufsuchende Jugendsozialarbeit als auch niedrigschwellige 
Beratung / Clearing und Case-Management mit regionalem Schwerpunkt in den 
Saarbrücker Stadtteilen Malstatt und Burbach.  
 

 
 
§ 3a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Die Träger der Jugendberufshilfe in der Jugendberufsagentur sind gem. § 8a Abs. 4 
SGB VIII und § 72a SGB VIII in die Wahrnehmung des Schutzauftrages eingebun-
den. Näheres wird in einer gesonderten Vereinbarung gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII in 
Verbindung mit § 72a SGB VIII zwischen Regionalverband und Träger geregelt. 

 

 
§ 4 Zusammenarbeit der Vertragspartner 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich zu einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit. Differenzen sollen unmittelbar angesprochen und konstruktiv an der Lö-
sung evtl. auftretender Probleme gearbeitet werden. 

 
(2) Ein/e Vertreter/in des Trägers sowie das Trägerpersonal der Anlaufstelle der 

Jugendberufsagentur sind ordentliche  Mitglieder  in der Koordinierungsgruppe 
der Jugendberufsagentur. 
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§ 5  Erfolgs- und Wirkungskontrolle 

(1)  Bis zum 30.04. des Folgejahres legt der Träger dem Kostenträger einen 
Sachbericht vor. Im Sachbericht trifft der Träger mindestens Aussagen zu fol-
genden Kenngrößen: 

 
 

Geschlecht 

Geburtsdatum 

Geburtsort  

Migrationshintergrund 

Nationalität 

Wohnort 

Schulabschluss 

sonstige Qualifikationen 

Familienstand 

Kinder 

allein erziehend 

Zugangsweg 

Zugangsgrund 

Rechtskreis bei Eintritt 

Zugangsdatum 

Datum Erstberatung 

Austritt 

Dauer des Verbleibs in Wochen 

Status bei Eintritt 
aktuelle Schulart / Maßnahme / Ausbildung / Arbeits-
platz/etc. 

Verbleib nach Austritt 

eingeleitete Maßnahmen  
Kundenart (Information, Beratung, Case-
Management) 

Berater/in 

Fallbezogene Kooperationspartner/innen 

Art der Kooperation 

 

 

 

(2) Auf der Basis des jährlichen Sachberichtes findet zwischen den Trägern Dia-
konisches Werk und ZBB und dem Jugendamt jährlich ein gemeinsames Qua-
litätsentwicklungsgespräch statt. Dabei obliegen Einladung und Protokollfüh-
rung dem Jugendamt. 
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§ 6 Finanzierung 

(1) Die Finanzierung durch den Regionalverband Saarbrücken erfolgt nach Maß-
gabe des Haushaltes. Die landesrechtlichen Vorschriften inklusive der allge-
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung des 
Landes  finden bei der Finanzierung sinngemäß Anwendung. 

(2) Der Regionalverband Saarbrücken deckt die von ihm anerkannten Gesamt-
kosten. Die anerkannten Gesamtkosten setzen sich aus den anerkannten 
Personal- und Sachkosten zusammen. Personal- und Sachkosten sind nicht 
gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung gilt zunächst nur für die Laufzeit 
dieses Kooperationsvertrages. 

(3) Der Träger legt jährlich bis zum 30.4. einen Wirtschafts- und Finanzplan für 
das Folgejahr nach vorgegebenem Muster vor. Dieser bedarf der Zustimmung 
des Regionalverbandes Saarbrücken. Der Regionalverband Saarbrücken 
überweist monatlich Abschlagszahlungen in Höhe eines Zwölftel der Jahres-
fördersumme. 

(4) Der Verwendungsnachweis für die Fördermittel des Regionalverbandes ist 
gemeinsam mit einem Jahresbericht bis spätestens 30.04. des Folgejahres 
vorzulegen. Der Träger stellt dem Regionalverband die für eine ordnungsge-
mäße Prüfung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Hierbei wird von den 
Vertragspartnern der Datenschutz gemäß § 8 dieses Vertrages gewährleistet. 
Die Jahresabrechnung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises. 
Die Originalbelege sind grundsätzlich Bestandteil des Verwendungsnachwei-
ses und können bei Bedarf angefordert werden. Nicht verbrauchte Fördermit-
tel sind jährlich zurückzuerstatten. 

(5) Sollten sich wesentliche Bedingungen der Finanzierung insgesamt oder in Tei-
len ändern, so wird zwischen den Vertragspartnern eine einvernehmliche Lö-
sung angestrebt. Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss auf jeden Fall 
gesichert sein. 

(6) Kommt der Träger seinen Verpflichtungen aus diesem Kooperationsvertrag 
gemäß § 5, Abs 1 und 2 und § 6, Abs. 3 und 4 nicht oder nicht rechtzeitig 
nach, kann der Zuschuss des Regionalverbandes Saarbrücken zurückbehal-
ten werden. 

(7) Ein Budgetrahmen ist diesem Vertrag beigefügt. 
 
§ 7    Personalverantwortlichkeit und Personalkosten 

(1) Das erforderliche Personal wird in eigener Verantwortung vom Träger einge-
stellt und unterliegt keinerlei Weisung durch den Regionalverband Saarbrü-
cken. Personalentscheidungen müssen in Übereinstimmung mit den nachfol-
genden Absätzen dieses § erfolgen.  

(2) Der Träger verpflichtet sich gegenüber dem Regionalverband Saarbrücken für 
die Jugendberufshilfe nur Personen mit hinreichender fachlicher Eignung ein-
zustellen. Veränderungen in der Personalisierung sind mit dem Regionalver-
band im Vorfeld abzusprechen und Einvernehmen zu erzielen. 

(3) Grundlage für die Förderung sind die Bestimmungen des für Beschäftigte bei 
Gemeinden und Gemeindeverbänden geltenden Tarifvertrages (TVöD/VKA). 
Falls andere Tarifbindungen bestehen, sind diese zugrunde zu legen, aller-
dings mit der Maßgabe, dass die daraus ggf. resultierenden gegenüber dem 
TVöD/VKA höheren Entgelte sowie sonstige über- und außertariflichen Leis-
tungen nicht zuwendungsfähig sind (Besserstellungsverbot). 
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(4) Der Regionalverband Saarbrücken ist bei anstehenden Neueinstellungen und 
tariflichen bzw. arbeitsvertraglichen Änderungen umgehend zu informieren.  

(5) Erkennbare Veränderungen sind dem Vertragspartner so zeitnah wie möglich 
schriftlich mitzuteilen.  

(6) Werden vom Träger darüber hinaus gehende Regelungen getroffen - sowohl 
was Arbeitszeit als auch Eingruppierung angeht, gehen die sich daraus erge-
benden Mehrkosten nicht zu Lasten des Regionalverbandes Saarbrücken. 

(7) Das bewilligte Stundenkontingent pro Mitarbeitenden-Stelle kann auch auf 
Teilzeitkräfte verteilt werden. Eine sich daraus ggf. ergebende Personalkos-
tenerhöhung deckt der Regionalverband durch seine Förderung nicht ab. In 
diesem Fall übernimmt der Regionalverband nur die Personalkosten, die der 
ursprünglich genehmigten Stelle entsprechen. 

(8) Die Personalkosten sind nicht mit anderen Kosten deckungsfähig. 
(9) Als Personal werden 2,7 Vollzeitstellen Dipl. SozialarbeiterIn / Sozialpädago-

gIn oder mit einer vergleichbaren Ausbildung/Qualifikation vereinbart.  Die 
Eingruppierung wird mit bis zu S 11 TVöD-SuE festgelegt, sofern die tarif-
rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

 

§ 8     Sachkosten 

(1) Der Regionalverband erkennt folgende Sachkosten an: 
a. Betriebskosten inklusive Berufsgenossenschaft, Miete und Nebenkosten, 

Reinigung (Personal- und Sachkosten). 
b. pädagogische Sachkosten inklusive Honorare sowie Lehr- und Lernmittel 

für die Jugendberufshilfe. 
c. Verwaltungskostenumlage in Höhe von maximal 10% der Personalkosten.  

(2) Im Übrigen sind die Grundsätze der wirtschaftlichen Haushaltsführung zu be-
achten. Bei Vertragsabschlüssen sind die jeweils wirtschaftlichsten Angebote 
gem. VOL/VOB zu berücksichtigen. 

 
§ 9 Datenschutz 

Der Regionalverband Saarbrücken verpflichtet sich gegenüber dem Träger, 
den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung si-
cher zu stellen. Gleichzeitig verpflichtet sich der Träger über seine eigenen da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen hinaus zur Einhaltung der  datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen des § 35 SGB I, der §§ 67 bis 78 SGB X und der 
§§ 61 bis 65 SGB VIII. Der Träger verpflichtet sich, auch seine Mitarbeitenden 
auf diese Bestimmungen zu verpflichten 

 
§ 10 Laufzeit des Vertrages und Vertragsänderungen 

 
  (1) Dieser Vertrag tritt am 01.01.2017 in Kraft und gilt bis 31.12.2021.  
  
  (2) Einvernehmliche Änderungen des Vertrages sind jederzeit möglich. Sie wer-

den schriftlich formuliert und bedürfen der Zustimmung der Gremien des Regi-
onalverbandes Saarbrücken. 

 
  (3) Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
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  (4) Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist für alle Vertrags-
parteien unter Angabe der Gründe mit einer Frist von sechs Monaten möglich. 
Eine Kündigung bedarf der Schriftform. Die Vertragspartner sind sich darüber 
einig, dass als wichtiger Kündigungsgrund auch gilt: Eine wesentliche Ände-
rung der Rahmenbedingungen, insbesondere durch neue, zusätzliche För-
dermöglichkeiten im Themenfeld der Jugendberufsagentur. 

 
 

 
§ 11  Gerichtsstand 

Für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Parteien Saar-
brücken als Gerichtsstand. 

 
 
§ 12  Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird dadurch die Gel-
tung des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Es ist eine der unwirksamen Be-
stimmung dem Sinne und der wirtschaftlichen Bedeutung nach möglichst nahe 
kommende andere Bestimmung zwischen den Parteien zu vereinbaren. 

 
 
Saarbrücken, den ……………………………. 
 
 
 
 
__________________________ 
Regionalverband Saarbrücken 
Der Regionalverbandsdirektor 
 
 
 
 
__________________________________    
Zentrum für Bildung und Beruf Saar gGmbH               
Die Geschäftsführung     
 
  
                                                 



 

 

 10 

 

Projektbezeichnung Hochrechnung Hochrechnung Hochrechnung Hochrechnung Hochrechnung Hochrechnung

Projekt- Nr.: … für den Zeitraum für den Zeitraum für den Zeitraum für den Zeitraum für den Zeitraum für den Zeitraum

Laufzeit 01.01.2017 - 31.12.2021 01.01 - 31.12 01.01 - 31.12 01.01 - 31.12 01.01 - 31.12 01.01 - 31.12 01.01 - 31.12

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

12,00 Monate(e) 12,00 Monate(e) 12,00 Monate(e) 12,00 Monate(e) 12,00 Monate(e) 60,00 Monate(e)

EURO EURO EURO EURO EURO EURO

1. Ausgaben für Bildungsp.: Name Vorname

von bis

Projektleiterin Lenhardt Pia 01. Jan 17 31. Dez 21 17.100,00 € 17.514,00 € 17.941,00 € 18.378,00 € 18.824,00 € 89.757,00 €

Sozialpädagogische Mitarb. Albert Reinhardt 01. Jan 17 31. Dez 21 61.933,00 € 63.437,00 € 64.973,00 € 66.555,00 € 68.168,00 € 325.066,00 €

Sozialpädagogische Mitarb. Hesslinger Nina 01. Jan 17 31. Dez 21 21.945,00 € 24.695,00 € 25.483,00 € 26.113,00 € 26.910,00 € 125.146,00 €

Sozialpädagogische Mitarb. Ellrich Ulla 01. Jan 17 31. Dez 21 51.666,00 € 53.305,00 € 54.589,00 € 55.902,00 € 57.259,00 € 272.721,00 €

Summe ( 1 ): 152.644,00 € 158.951,00 € 162.986,00 € 166.948,00 € 171.161,00 € 812.690,00 €

2. Ausgaben für Teilnehmer/innen

Fahrtkosten der Teilnehmer/innen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe ( 2 ): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Verbrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände:

Kleingeräte/Werkzeuge 315,00 € 320,00 € 325,00 € 330,00 € 335,00 € 1.625,00 €

GWG 765,00 € 776,00 € 788,00 € 800,00 € 812,00 € 3.941,00 €

AFA imm.Vermögensgegenstände 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AFA 720,00 € 720,00 € 720,00 € 720,00 € 720,00 € 3.600,00 €

Leasing KFZ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Leasing 350,00 € 355,00 € 360,00 € 365,00 € 370,00 € 1.800,00 €

Reparatur / Instandhaltung / Wartung Räume 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 3.000,00 €

Reparatur / Instandhaltung / Wartung Maschinen 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 1.500,00 €

Mieten 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 €

Nebenkosten 900,00 € 945,00 € 992,00 € 1.042,00 € 1.094,00 € 4.973,00 €

Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 9.000,00 €

Kfz-lfd. Kosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KFZ Steuern/Versicherungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KFZ instandhaltung u. stge. Kosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reinigung und Entsorgung 1.200,00 € 1.230,00 € 1.261,00 € 1.293,00 € 1.325,00 € 6.309,00 €

Versicherungen 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 450,00 €

Heizung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Strom 500,00 € 525,00 € 551,00 € 579,00 € 608,00 € 2.763,00 €

Wasser 300,00 € 308,00 € 316,00 € 324,00 € 332,00 € 1.580,00 €

Gebührenerstattung an Zweckverbände 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Konzessionsabgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rechts- und Beratungskosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebssteuern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Alarmanlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BG Gehälter 1.442,00 € 1.503,00 € 1.543,00 € 1.581,00 € 1.621,00 € 7.690,00 €

Kinderbetreuungskosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Beiträge/Gebühren 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 €

BG Löhne 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 50,00 €

Arbeitskleidung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Soz.Päd.Betreuung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vebrauchsmaterial 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 150,00 €

Repsräsentation/Bewirtung 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 150,00 €

Fortbildung 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 4.500,00 €

Reisekosten / KM - Vergütung (max. saarl. Reisekostengesetz) 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 6.000,00 €

Fahrgeld Teilnehmer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fernsprechgebühren 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 8.000,00 €

Porto 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 600,00 €

Bürobedarf 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 4.000,00 €

Lehr- und Lernmittel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Arbeitssicherheit/Gesundheitswesen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

stge. Teilnehmerkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

stge. Kosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe ( 3 ): 22.972,00 € 23.162,00 € 23.336,00 € 23.514,00 € 23.697,00 € 116.681,00 €

4. Indirekte Ausgaben

Personalausgaben der Projektleitung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Personalausgaben der Projektverwaltung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Personalausgaben der Verwaltung (Umlage) 11.677,00 € 12.272,00 € 12.639,00 € 12.998,00 € 13.382,00 € 62.968,00 €

Nicht zuwendungsfähige Personalausgaben der Verwaltung (Umlage) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zuwendungsfähige Sachausgaben der Verwaltung (Umlage) 3.235,00 € 3.267,00 € 3.300,00 € 3.333,00 € 3.366,00 € 16.501,00 €

Nicht zuwendungsfähige Sachausgaben der Verwaltung (Umlage) 352,00 € 356,00 € 360,00 € 364,00 € 368,00 € 1.800,00 €

Nicht zuwendungsfähige Sachausgaben der Verwaltung (Zinsen) 900,00 € 934,00 € 956,00 € 977,00 € 1.000,00 € 4.767,00 €

Summe ( 4 ): 16.164,00 € 16.829,00 € 17.255,00 € 17.672,00 € 18.116,00 € 86.036,00 €

Gesamtausgaben:                    ( 1-4 ): 191.780,00 € 198.942,00 € 203.577,00 € 208.134,00 € 212.974,00 € 1.015.407,00 €

Wirtschaftsplan 

Jugendberufsagentur

Einsatz im Projekt

Anlage: Budgetplan 


